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Auf der letztjährigen Arbeitsschutz-
messe A&A in Düsseldorf fand am  
20. Oktober 2011 ein Workshop zum 
Thema „Arbeitsschutz zielgruppenge-
recht für Männer und Frauen“ unter der 
Federführung der Behörde für Soziales, 
Familie, Gesundheit und Verbraucher-
schutz Hamburg und dem Hessischen 
Sozialministerium statt. Es wurde be-
richtet, dass seit 1999 der Vertrag von 
Amsterdam zum Gender Mainstream 
auf allen Ebenen existiert. Die behördli-
chen Arbeitsschutzexperten in Deutsch-
land haben nun den Auftrag erhalten, in 
der Zeit von 2013 bis 2018 eine gemein-
same Strategie zur Weiterentwicklung 
des Rechtsrahmens in Deutschland un-
ter Genderaspekten zu entwickeln. 
Die Gleichstellung von Frauen und Män-
nern ist ein Grundrecht. Dennoch unter-
scheiden sich Frauen und Männer und 
auch ihre Arbeits- und Lebenswelten sind 
unterschiedlich. Was heißt das aber für 
die Praxis des Arbeitschutzes? Es soll er-
arbeitet werden, wie geschlechtsbezogene 
Unterschiede und Rollenbilder in die 
Konzepte und Maßnahmen des Arbeits-
schutzes einbezogen werden können.
Prof. Katja Nebe mit Professur im 
 Arbeitsrecht / Schwerpunkt Arbeits-
schutzrecht, Universität Bremen, und 
Marianne Weg, Abteilungsleiterin Ar-
beitsschutz im hessischen Sozialministe-
rium, diskutierten darüber, wie und an 
welcher Stelle sich im Arbeitschutzrecht 
und in Regelwerken Anhaltspunkte für 
geschlechtergerechte Praxis ergeben. Sie 
vertraten die Ansicht, dass nach wie vor 
betrieblicher Arbeitsschutz und auch die 
Aufsichtsbehörden vorrangig bei natur-
wissenschaftlich-technischen Gefähr-
dungen ansetzen. Die Veränderungen 
der Arbeitswelt erforderten in der heuti-
gen Zeit aber, dass die Geschlechter- und 
Zielgruppenperspektive in die Arbeits-
schutzkonzepte mit einbezogen wird. 
Im Arbeitsschutzrecht sind bereits 
 Ansatzpunkte normiert: Das Arbeits-
schutzgesetz mit dem Leitbild men-
schengerechter Arbeitsbedingungen 

verlangt beispielsweise explizit, die 
 speziellen Gefahren für besondere 
 Beschäftigtengruppen bei sämtlichen 
Arbeitsschutzmaßnahmen zu berück-
sichtigen. Das Arbeitssicherheitsgesetz 
fordert ein besonderes Augenmerk auf 
nur vorübergehend im Betrieb Beschäf-
tigte. Angesichts der Diskrepanz zwi-
schen Rechtsnorm und Realität müssen 
laut Prof. Nebe zur verbesserten Rechts-
wirkung Arbeitsschutzverantwortliche 
in Bezug auf Geschlechterrollen und 
Zielgruppenaspekte informiert, sensibi-
lisiert und qualifiziert werden. 
Im einführenden Text zu diesem Teil der 
Veranstaltung stand weiter, dass im kon-
kretisierenden untergesetzlichen Regel-
werk ein erweiterter und differenzieren-
der Ansatz erforderlich ist. Außerdem sei 
zu prüfen, ob tatsächlich alle Arbeits-
schutzvorschriften in der Praxis Frauen 
und Männer gleichwertig schützen. Hier-
bei wurde dann konkret über die Umset-
zung der Lärmschutzverordnung im 
Frauenberuf Erzieherin gesprochen. Kin-
derlärm und Stress in Kindertagesstätten 
und Schulen ist in der Lärmschutzver-
ordnung kein Thema. Wie ist es um die 
Lärmbelastung im OP oder der überall 
herrschenden Dauermusikberieselung 
bestellt? Es wurde auch an das Gefahr-
stoffrecht gedacht und ob Frauen und 
Männer gleichermaßen beispielsweise 
hinsichtlich Fertilität und Reproduktion 
geschützt werden. Vorsicht ist geboten, 
damit aus diesen Überlegungen keine er-
neute Diskriminierung wird. Ziel ist eine 
Optimierung des Arbeitsschutzes für 
Frauen und Männer. Es wurde insgesamt 

ein Mangel an Achtsamkeit bei der Um-
setzung von Schutzzielen hinsichtlich der 
Genderaspekte beklagt. 
Michael Gümbel, Sujet GbR Organisa-
tionsberatung und Barbara Reuhl, Ar-
beitnehmerkammer Bremen, stellten das 
Thema „Gender: Querschnitt, aber keine 
Nebensache bei der Gefährdungsbeurtei-
lung“ vor. Sie denken, dass die Einbezie-
hung der Geschlechterperspektive die 
Gefährdungsbeurteilung wesentlich ver-
bessern könnte. Die veränderte Herange-
hensweise würde zur einer genaueren 
Ermittlung der vorhandenen Gefährdun-
gen beitragen, die Beurteilung der erfass-
ten Gefährdungen würde optimiert und 
es könnten zielgruppengenauere Maß-
nahmen getroffen werden. Die Maßnah-
menakzeptanz würde dadurch steigen 
und die Beschäftigten kämen dann ihrer 
Mitwirkungspflicht vermehrt nach. 
Sie vertreten die Meinung, dass das Ein-
beziehen des Genderaspektes in die Ge-
fährdungsbeurteilung zugleich zu einer 
Verbesserung der Gleichstellung von 
Männern und Frauen beitragen kann, 
wie es die Strategie Gender Mainstrea-
ming vorsieht. Belastungen, die für 
Frauen thematisiert werden können, 
würden bei Männern bisweilen als „un-
erheblich“ unterschätzt. Arbeitsplätze, 
die für Männer passend sind, müssen 
nicht zwangsläufig auch für Frauen an-
gemessen sein und umgekehrt. 
Michael Gümbel findet es wichtig, wel-
che Geschlechter im Steuerungsgremium 
für die Durchführung der Gefährdungs-
beurteilung vertreten sind. Bei der Leis-
tungsbeurteilung im Betrieb sollte be-
dacht werden, worauf geachtet wird und 
welche Leistung honoriert wird. Er stellte 
sich und den Zuhörern die Frage, ob ein 
auf Sicherheit bedachtes Verhalten even-
tuell in manchen Kreisen als unmännlich 
gilt? Oder wie Lehrer und Lehrerinnen 
beurteilt werden, wenn beispielsweise 
der Aspekt, dass Trösten von Kindern in 
der Schule für männliche Lehrer eigent-
lich nicht möglich ist, bei einem Lehrer 
deshalb unterbleiben muss. Psychische 
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Belastungen würden eher als ein „Frau-
enthema“ wahrgenommen. Er stellt sich 
an jedem Arbeitsplatz die allgemeine 
Frage, wie belastend dieser Arbeitsplatz 
für das andere Geschlecht wäre und was 
überhaupt bei der Beurteilung als Belas-
tung wahrgenommen wird. 
Barbar Reuhl, Sicherheitsfachkraft, 
sprach darüber, dass wir Arbeitsschutzex-
perten die Genderstereotypen bereits im 
Kopf haben und diese dann festschreiben. 
In Bereichen mit versteckten arbeitsbe-
dingten Gesundheitsgefahren würden 
meistens viele Frauen arbeiten. Sie 
brachte als Beispiel für die Belastung des 
Hand-Arm-Schulter-Nackensystems den 
Vergleich der Belastung zwischen einem 
Deckenverschaler, der in einer 8-Stun-
den-Schicht zirka 2 Tonnen bewegt, und 
jeder sieht, dass das schwere Arbeit ist. 
Aber die Kommis sioniererin in der Mol-
kerei kommt in einer 8-Stunden-Schicht 
auf rund 8 Tonnen, die sie durch wieder-
holende Tätigkeiten, wie beispielsweise 

Joghurtbecher versetzen, erreicht. Keiner 
denkt in diesem Rahmen dann an 
Schwerstarbeit. Sie berichtete, dass die ös-
terreichische Arbeitschutzverwaltung ge-
rade für die Beachtung der Genderas-
pekte ausgezeichnet worden sei. 
Ulrike Hein-Rusinek und mir fiel in die-
sem Zusammenhang auf, dass sämtliche 
Betriebsarten, die in der höchsten Ge-
fährdungsstufe der neuen DGUV Vor-
schrift 2 eingruppiert worden sind, typi-
sche Männerberufe darstellen. Die 
Eingruppierungskriterien berücksichtig-
ten zum Beispiel die gemeldeten Berufs-
krankheitenfälle, die in den typischen 
Frauenberufen eben nicht so häufig an-
fallen, wodurch diese Berufe alle nicht als 
so gefährlich angesehen wurden. Wie ist 
es jedoch mit den Altenpflegerinnen und 
Krankenschwestern und der Rückenbe-
lastung bestellt? Jeder Patiententransfer, 
der nicht mit geeigneter Technik und 
mittels Hebehilfen durchgeführt wird, 
belastet den Rücken. Hätten diese Berufe 

nicht auch ein Recht, in die höchste Stufe 
eingruppiert zu werden?
Der letzte Teil der Veranstaltung wurde 
von Simone Friedrich von der BGW 
und von Nadine Pieck vom Institut für 
Interdisziplinäre Arbeitswissenschaft 
der Universität Hannover gestaltet. Das 
Thema lautete: „Präventionspraxis der 
Gesetzlichen Unfallversicherung – An-
regungen aus der Geschlechter- und Or-
ganisationsforschung“. Frau Friedrich 
berichtete, dass bei der BGW nur 20 % 
der technischen Aufsichtspersonen 
weiblich, aber 75 % der Versicherten der 
BGW Frauen sind. Entschädigungsleis-
tungen entfallen aber zu 60 % auf Män-
ner, die Gründe hierfür wurden an die-
ser Stelle nicht weiter erörtert. 
Dies waren nur einige Informationen 
von dieser interessanten Veranstaltung, 
die sich dem Arbeitsschutz von einer 
anderen, neuartigen Seite näherte. ■
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Der faire, vertrauensvolle und konstruk-
tive Umgang der Sozialpartner in der 
chemischen Industrie ist schon seit 
Jahrzehnten gelebte Praxis. Insofern ist 
es logisch und nur konsequent, dass 
man sich hier den Herausforderungen 
des demographischen Wandels gemein-
sam und im Konsens stellt. Ziel aller 
Anstrengungen ist der möglichst lange 
und gesunde Verbleib aller Beschäftig-
ten in Arbeit – möglichst bis zum Ein-
tritt ins gesetzliche Rentenalter. Wie das 
gehen kann, haben die Sozialpartner – 
die IG Bergbau Chemie Energie (IG 
BCE) und der Bundesarbeitgeberver-
band Chemie – im Rahmen des gemein-
samen INQA-Projekts „Demographie-
feste Personalpolitik in der chemischen 
Industrie (deci)“ erprobt.
Gemeinsam mit den Unternehmen und 
den Beschäftigten vor Ort in den Betrie-
ben wurden exemplarische Lösungen 
für unterschiedliche Handlungsfelder 

entwickelt, umgesetzt und ausgewertet. 
Welche das sind und vor allem wie so 
ein Demographie-Projekt im Betrieb in-
itiiert und umgesetzt werden kann, dar-
über informiert eine neue Broschüre.
Nach einer kurzen Einführung in den 
Status quo betrieblicher Demographiear-
beit wird das Projekt deci überblicksartig 
vorgestellt. Im Anschluss daran werden 
die relevanten betrieblichen Aufgabenfel-
der erläutert, die im Unternehmen bear-
beitet werden müssen. Steht in diesem 
Teil der Broschüre noch das „Was“ im 
Zentrum, also die Frage nach den we-
sentlichen Inhalten von Demographiear-
beit, so rückt dann das „Wie“ stärker in 
den Blickpunkt, also Fragen rund um das 
konkrete Anpacken, Durchführen und 
Auswerten von betrieblichen Demogra-
phieprojekten. Dabei werden auch jene 
Faktoren herausgestellt, die den Erfolg 
eines solchen Demographieprojekts för-
dern und wahrscheinlicher machen.

Die Broschüre versteht sich als Impuls 
für Personaler und Betriebsrat, sich nä-
her mit dem Thema Demographiefeste 
Personalpolitik zu befassen, um im An-
schluss daran ihren Betrieb zukunfts-
fest zu machen. Dass andere diesen Weg 
schon erfolgreich beschritten haben, 
zeigt das letzte Kapitel, in dem Beispiele 
guter Praxis aus dem deci-Projekt vor-
gestellt werden.
Diese Broschüre (ISBN 978-3-88261-
688-0) ist als Printausgabe verfügbar. 
Nutzen Sie den Online-Bestellservice 
oder laden das PDF runter. ■
Mehr Informationen bei:
Initiative Neue Qualität der Arbeit 
(INQA)
– Infozentrum –
Friedrich-Henkel-Weg 1–25
44149 Dortmund
E-Mail: info-zentrum@baua.bund.de
Web: www.baua-info.de
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